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Judaistik  
 
 
 
§ 1 Studienumfang 
 
Im Fach "Judaistik" sind insgesamt 120 ECTS-Punkte zu erwerben. 
 
 
 
§ 2 Studieninhalte 
 
Im Fach "Judaistik" sind folgende Module zu belegen:  
 
 
Analysen zur jüdischen Religions-, Kultur- und Lite raturgeschichte (20 ECTS-Punkte) 
 
Veranstaltung Art P/WP ECTS  

Masterseminar zu einem Thema 
der jüdischen Religions-, Kultur- und Literaturgeschichte 

S P 10 

Masterseminar zu einem Thema 
der jüdischen Religions-, Kultur- und Literaturgeschichte S P 10 

 
 
 
Ausgewählte Themenbereiche der jüdischen Religions- , Kultur- und Literaturgeschichte 
(12 ECTS-Punkte) 
 
Veranstaltung Art P/WP ECTS  

Vorlesung zu einem Thema  
der jüdischen Religions-, Kultur- und Literaturgeschichte 

V P 4 

Vorlesung zu einem Thema  
der jüdischen Religions-, Kultur- und Literaturgeschichte V P 4 

Vorlesung zu einem Thema  
der jüdischen Religions-, Kultur- und Literaturgeschichte 

V WP 4 

Vorlesung zu einem Thema der jüdischen Geschichte V WP 4 

Vorlesung zu einem Thema des Alten Testamentes V WP 4 

Vorlesung zu einem Thema der Vorderasiatischen Altertumskunde V WP 4 

 
Eine der vier Wahlpflichtveranstaltungen (WP) muss belegt werden. 
 
 
 



Lektüre klassischer Texte (24 ECTS-Punkte) 
 
Veranstaltung Art P/WP ECTS  

Lektüre klassischer Texte aus dem Bereich Antike/Spätantike M P 6 

Lektüre klassischer Texte aus dem Bereich Spätantike/Mittelalter M P 6 

Lektüre klassischer Texte aus dem Bereich Mittelalter/Neuzeit/Moderne M P 6 

Lektüre klassischer Texte aus dem Bereich 
Moderne/zeitgenössische Literatur 

M P 6 

 
 
 
Sprachkompetenz Hebräisch (12 ECTS-Punkte) 
 
Veranstaltung Art P/WP ECTS  

Vertiefende Übung Hebräisch Ü P 6 

Vertiefende Übung Hebräisch Ü P 6 

 
 
 
Sprachkompetenz semitische Sprache (6 ECTS-Punkte) 
 
Erwerb von Kenntnissen in einer semitischen Sprache im Umfang von 6 ECTS-Punkten. Die Wahl der 
Sprache ist von dem bzw. der Studierenden mit dem zuständigen Fachvertreter bzw. der zuständigen 
Fachvertreterin unter Berücksichtigung seiner bzw. ihrer spezifischen Sprachkenntnisse zu verein-
baren. 
Die für den Spracherwerb erforderlichen Lehrveranstaltungsbesuche und/oder andere Lernformen 
werden zu Beginn des Studiums für jeden Studierenden bzw. jede Studierende aufgrund seiner bzw. 
ihrer spezifischen Sprachkenntnisse von dem zuständigen Fachvertreter bzw. der zuständigen Fach-
vertreterin festgelegt. 
 
 
 
Forschung und Perspektiven der Judaistik (6 ECTS-Pu nkte) 
 
Veranstaltung Art P/WP ECTS  

Kolloquium zu ausgewählten Themen aktueller judaistischer Forschung K P 6 

 
 
 



Praktische Tätigkeiten und Projekte (10 ECTS-Punkte ) 
 
Veranstaltung Art P/WP ECTS  

Intensivkurs Modernes Hebräisch an einer israelischen Universität  
(siehe Erläuterung) 

 WP 10 

Exkursion/en, Museums- und Tagungsbesuche (siehe Erläuterung)  WP 4 

Praktische Tätigkeit (siehe Erläuterung)  WP 6 

 
Es sind Wahlpflichtveranstaltungen (WP) im Umfang von 10 ECTS-Punkten zu belegen, d.h. entweder 
der Intensivkurs Modernes Hebräisch an einer israelischen Universität oder die Exkursion/en, 
Museums- und Tagungsbesuche und die Praktische Tätigkeit. 
 
Intensivkurs Modernes Hebräisch an einer israelischen Universität 

Die bzw. der Studierende absolviert einen Intensivkurs Modernes Hebräisch ("Ulpan") an einer israeli-
schen Universität. Die Anerkennung des Intensivkurses setzt voraus, dass die bzw. der Studierende 
eine Bescheinigung der israelischen Universität über den erfolgreichen Abschluss des Kurses vorlegt. 
 
Exkursion/en, Museums- und Tagungsbesuche 

Die bzw. der Studierende absolviert fachspezifische Exkursion/en, Museums- und Tagungsbesuche 
im Umfang von 4 ECTS-Punkten. Art und Zahl der Exkursion/en, Museums- und Tagungsbesuche 
sind mit dem zuständigen Fachvertreter bzw. der zuständigen Fachvertreterin zu vereinbaren. 
Die Anerkennung der Exkursion/en, Museums- und Tagungsbesuche setzt voraus, dass die bzw. der 
Studierende die von dem zuständigen Fachvertreter bzw. der zuständigen Fachvertreterin festgeleg-
ten Studienleistungen erbringt. 
 
Praktische Tätigkeit 

Während der vorlesungsfreien Zeit sind praktische Tätigkeiten im Umfang von insgesamt mindestens 
vier Wochen bei privaten oder öffentlichen Einrichtungen, die in einem für das Fach Judaistik relevan-
ten Bereich tätig sind, abzuleisten. 
Die Anerkennung der praktischen Tätigkeit setzt voraus, dass die bzw. der Studierende nachweist, 
dass sie bzw. er an der betreffenden Einrichtung aktiv mitgearbeitet hat, und einen schriftlichen 
Bericht über ihre bzw. seine Tätigkeit vorlegt. 
 
 



§ 3 Masterprüfung 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungen 

 
1. In folgenden endnotenrelevanten Modulen sind studienbegleitende Prüfungen in der jeweils 

angegebenen Prüfungsart abzulegen: 
 

a) Analysen zur jüdischen Religions-, Kultur- und Literaturgeschichte 

- Masterseminar zu einem Thema der jüdischen Religions-, Kultur- und Literatur-
geschichte: schriftliche Modulteilprüfung 

- Masterseminar zu einem Thema der jüdischen Religions-, Kultur- und Literatur-
geschichte: schriftliche Modulteilprüfung 
 

b) Ausgewählte Themenbereiche der jüdischen Religions-, Kultur- und Literaturgeschichte 

- Pflicht-Vorlesung zu einem Thema der jüdischen Religions-, Kultur- und Literatur-
geschichte nach Wahl der bzw. des Studierenden: schriftliche Modulteilprüfung 

 
c) Lektüre klassischer Texte 

- Schriftliche Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der 
bzw. des Studierenden: 
- Lektüre klassischer Texte aus dem Bereich Antike/Spätantike 
- Lektüre klassischer Texte aus dem Bereich Spätantike/Mittelalter 
- Lektüre klassischer Texte aus dem Bereich Mittelalter/Neuzeit/Moderne 
- Lektüre klassischer Texte aus dem Bereich Moderne/zeitgenössische Literatur 

- Mündliche Modulteilprüfung in einer der folgenden Lehrveranstaltungen nach Wahl der 
bzw. des Studierenden, in der keine schriftliche Modulteilprüfung abgelegt wird: 
- Lektüre klassischer Texte aus dem Bereich Antike/Spätantike 
- Lektüre klassischer Texte aus dem Bereich Spätantike/Mittelalter 
- Lektüre klassischer Texte aus dem Bereich Mittelalter/Neuzeit/Moderne 
- Lektüre klassischer Texte aus dem Bereich Moderne/zeitgenössische Literatur 

 
d) Sprachkompetenz Hebräisch 

- Vertiefende Übung Hebräisch nach Wahl der bzw. des Studierenden: 
schriftliche Modulteilprüfung 

 
2. Bildung der Note für die studienbegleitenden Prüfungen 
 
Die Modulnoten der endnotenrelevanten Module werden bei der Bildung der Note für die studienbe-
gleitenden Prüfungen wie folgt gewichtet: 
 
Analysen zur jüdischen Religions-, Kultur- und Literaturgeschichte 3-fach 
Ausgewählte Themenbereiche der jüdischen Religions-, Kultur- und Literaturgeschichte 1-fach 
Lektüre klassischer Texte 2-fach 
Sprachkompetenz Hebräisch 1-fach 
 

(2) Die Masterarbeit ist zu einem studiengangspezifischen Thema anzufertigen. Für die erfolgreiche 
Anfertigung der Masterarbeit werden 25 ECTS-Punkte vergeben.  
In der etwa 45-minütigen mündlichen Masterprüfung soll der/die Studierende zeigen, dass er/sie über 
die im Studium auf breiter fachlicher Basis zu erwerbenden Kenntnisse verfügt und sie theoretisch und 
methodisch kritisch zu reflektieren und anzuwenden weiß. Für die erfolgreich absolvierte mündliche 
Masterprüfung werden 5 ECTS-Punkte vergeben. 
 



Erläuterung der Abkürzungen 
 
K Kolloquium 
M Mentorat 
S Seminar 
Ü Übung 
V Vorlesung 
  
P Pflichtveranstaltung 
WP Wahlpflichtveranstaltung 
  
ECTS Anzahl der in der Lehrveranstaltung/Modulkomponente zu erwerbenden ECTS-Punkte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen   
 Die Änderungssatzung vom 18.10.2013 tritt mit Wirkung vom 01.10.2013 in Kraft. 
 Studierende, die ihr Studium an der Albert-Ludwigs-Universität im Fach Judaistik im Studiengang Master of Arts vor dem 

01.10.2013 aufgenommen haben, können dieses nach den fachspezifischen Bestimmungen vom 31.08.2010 bis 
spätestens 30.09.2016  abschließen. 

 


